
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/6/7 21R312/06p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.2006

Norm

GEG §2

ABGB §164 Abs1 Z3

Rechtssatz

Abgesehen von jenen Verfahren, in denen das Kind als Antragsteller auftritt (Antrag auf Feststellung der

Nichtabstammung vom Ehemann der Mutter), wird im (negativen) Abstammungsverfahren - hier: Antrag auf

Rechtsunwirksamerklärung eines Vaterschaftsanerkenntnisses im Sinne des § 164 Abs 1 Z 3 ABGB - der

Abstammungsbeweis (DNA - Gutachten) ausschließlich im Interesse des Antragstellers aufgenommen, sodass weder

der Antragsgegner (das betro?ene Kind) noch dessen Mutter im Rahmen des § 2 GEG zur Mithaftung herangezogen

werden können, weil ihnen kein Interesse an einem allfälligen Statusverlust des Kindes unterstellt werden kann.
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